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Planzeichenerklärung

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans 

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern 

zu erhaltender Baum
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Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten der Anlieger, der Ver- und 
Entsorgungsträger und der Gemeinde Lintig zu belastende Flächen
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1. Dachgestaltung

1.1 Innerhalb des Plangebietes sind nur symmetrisch geneigte Dächer mit Dachneigungen zwischen 25° und
50° zulässig.
Ausgenommen von dieser Festsetzung sind Solaranlagen, Wintergärten, untergeordnete Gebäudeteile
(z. B. Dachgauben, Vordächer und die Stirnseiten von Krüppelwalmdächern), Nebenanlagen i. S. des 
§12 BauNVO.

1.2 Für die Dacheindeckung der geneigten Dächer sind nur nicht reflektierende Tonziegel oder Beton-
Dachsteine in den Farbspektren rot bis rotbraun und anthrazit zulässig. Als Grundlage für die zulässigen 
Farbspektren rot bis rotbraun gelten die RAL-Farbwerte 2001, 2002, 3000, 3003, 3016, 8004 und 8012.
Ausgenommen von dieser Festsetzung sind Wintergärten, Nebenanlagen i. S. des §14 BauNVO in Form
von Gebäuden sowie Garagen i. S. des §12 BauNVO.

2. Ordnungswidrigkeiten gegen die örtliche Bauvorschrift
Gemäß §91 Abs. 3 NBauO handelt ordnungswidrig, wer der örtlichen Bauvorschrift zuwider handelt.
Die Ordnungswidrigkeiten können gemäß §9 Abs. 5 NBauO mit einer Geldbuße geahndet werden.

Textliche Festsetzungen

Nachrichtliche Übernahmen/Hinweise

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten  Hinweise auf schädliche Bodenveränderungen i.S. des Bundes-
Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) gefunden werden, ist unverzüglich der Landkreis Cuxhaven - untere 
Bodenschutzbehörde - zu informieren.

2.

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das können u.a. sein: Ton-
gefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen und Steinkonzentrationen 
- auch geringe Spuren solcher Funde) angeschnitten werden, sind diese gem. §14 Abs. 1 Nieders. Denkmalschutz-
gesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen der Archäologischen Denkmalpflege des Landkreises Cuxhaven (im 
Hause Museum Burg Bederkesa, Tel. 04745/94390) unverzüglich angezeigt werden. Meldepflichtig ist der Finder, 
der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach §14 Abs. 2 NDSchG bis zum 
Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen. 

1.

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes darf die zulässige Grundflächenzahl (GRZ) durch die 
Grundflächen der in §19(4) BauNVO bezeichneten Anlagen um maximal 30 % überschritten werden.

1.

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist gemäß §1(5) BauNVO die Nutzung nach §5(2)9. BauNVO 
(Tankstellen) nicht zulässig. Gemäß §1(6) BauNVO ist die nach §5(3) BauNVO ausnahmsweise zulässige 
Nutzung (Vergnügungsstätten im Sinne des §4a(3)2. BauNVO) nicht zulässig.

2.

3.

Die gemäß §9(1)25.a) BauGB festgesetzten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern sind 
ausschließlich mit standortgerechten Laubbäumen und Sträuchern zu bepflanzen und zu erhalten. 
Empfohlene Arten: Bäume: Stieleiche, Buche, Birke, Gewöhnliche Esche, Vogelkirsche; Sträucher: 
Schwarzer Holunder, Gewöhnlicher Schneeball,  Hundsrose, Weißdorn, Stechpalme, Haselnuss; Abgang ist 
durch Neuanpflanzung zu ersetzen.

4.

Örtliche Bauvorschriften über Gestaltung
(Rechtsgrundlage: §§56, 97 un 98 NBauO)

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß der "Satzung zur Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht des 
häuslichen Abwassers aus dezentralen Abwasseranlagen auf die Nutzungsberechtigten der Grundstücke" der 
Samtgemeinde Bederkesa vom 10.12.2003 der Geltungsbereich nicht an die zentrale Abwasserbeseitigungsanlage 
angeschlossen wird und somit zur Beseitigung des häuslichen Abwassers Kleinkläranlagen gemäß §2 der Satzung 
zu betreiben sind. Ein entsprechender Antrag nach dem Niedersächsischen Wassergesetz (NWG) ist beim Amt 
Wasser- und Abwasserwirtschaft des Landkreises Cuxhaven zu stellen.

3.

Der in der Planzeichnung gemäß §9(1) 25.b) BauGB festgesetzte Baumbestand ist dauerhaft zu erhalten. 
Bei natürlichem Ausfall bzw. einer Befreiung, sind die festgesetzten Einzelbäume durch Neuanpflanzung 
derselben Art (Stammumfang 16/18 cm) zu ersetzen. Zum dauerhaften Schutz der Einzelbäume sind im 
Kronenbereich der Bäume (plus 1,5 m) Versiegelungen, Aufschüttungen, Abgrabungen sowie das 
Aufbringen von Pflanzenschutzmitteln nicht zulässig. Bei der Verlegung von Versorgungsleitungen im 
Wurzelbereich der Bäume ist die DIN 18920 (Vegetationstechnik im Landschaftsbau) oder die RAS-LG4 
anzuwenden.

Bezugspunkt für die festgesetzte Firsthöhe (FH) ist die Fahrbahnoberkante der Lintiger Straße (L 119).5.

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes muss die Größe eines Baugrundstückes mindestens 1.000 m² 
betragen (Rechtsgrundlage §9(1) 3. BauGB).

6.

Bekanntmachung 
Der Beschluss des Bebauungsplans ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am ................... im Amtsblatt für den Landkreis 
Cuxhaven bekannt gemacht worden. Der Bebauungsplan ist damit am .................... in Kraft getreten.

Lintig, den .....................    .........................................................................
Bürgermeister 

Präambel

Verfahrensvermerke
Aufstellungsbeschluss
Der Rat der Gemeinde Lintig hat in seiner Sitzung am ............... die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 8 
"Zur Linde" beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß §2 Abs. 1 BauGB am ............... ortsüblich bekannt 
gemacht.  

Lintig, den ............... .........................................................................
Bürgermeister 

Planverfasser
Der Entwurf des Bebauungsplans wurde ausgearbeitet vom

Planunterlage
Kartengrundlage: Liegenschaftskarte, Maßstab: 1:1.000; Gemarkung Lintig, Flur 5 

Die Vervielfältigung ist nur für eigene, nichtgewerbliche Zwecke gestattet (§ 5(3) Nds. Gesetz über das amtliche 
Vermessungswesen vom 12.12.2002 -Nds.GVBl. Nr. 1/2003 S. 5). Dazu gehören auch Zwecke der 
Bauleitplanung. Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich 
bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom ...................). 
Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei. Die 
Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

Langen, den ......................................... ........................................................................

Planungsbüro Ludwig & Partner
Bremer Straße 31 -  26135 Oldenburg
Tel.: 04 41 - 3 40 45 55
Fax: 04 41 - 3 40 45 56

Satzungsbeschluss
Der Rat der Gemeinde Lintig hat den Bebauungsplan nach Prüfung der Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in 
seiner Sitzung am ............... als Satzung (§ 10 BauGB) sowie die Begründung beschlossen. 

Lintig, den ............... .........................................................................
Bürgermeister 

Verletzung von Vorschriften
Innerhalb eines Jahres nach In-Kraft-Treten des Bebauungsplans ist die Verletzung von Vorschriften beim 
Zustandekommen des Bebauungsplans und der Begründung nicht * geltend gemacht worden.

Lintig, den ..................... .........................................................................
Bürgermeister 

* Nichtzutreffendes streichen

Oldenburg, den ............... ......................................................................
Planverfasser

Aufgrund des §1 Abs. 3 und des §10 des Baugesetzbuches (BauGB)  und der §§56, 97 und 98 der 
Niedersächsischen Bauordnung und des §40 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Gemeinde 
Lintig diesen Bebauungsplan Nr. 8 „Zur Linde", bestehend aus der Planzeichnung und den nebenstehenden 
textlichen Festsetzungen sowie den nebenstehenden örtlichen Bauvorschriften über Gestaltung, als Satzung 
beschlossen.

Lintig, den ............... .........................................................................
Bürgermeister

 

Öffentliche Auslegung
Der Rat der Gemeinde Lintig hat in seiner Sitzung am ............... dem Entwurf des Bebauungsplans und der 
Begründung zugestimmt und seine öffentliche Auslegung gemäß §3(2) BauGB beschlossen. Ort und Dauer der 
öffentlichen Auslegung wurden vom  ............... bis ............... ortsüblich bekannt gemacht.
Der Entwurf des Bebauungsplans mit der Begründung unddie wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen 
Stellungnahmen hat / haben vom ............... bis ............... gemäß §3(2) BauGB öffentlich ausgelegen. 

Lintig, den ............... .......................................................................
Bürgermeister 

Gemeinde Lintig
Samtgemeinde Bederkesa

Landkreis Cuxhaven

Bebauungsplan Nr. 8
"Zur Linde"

Planungsbüro Ludwig & Partner  Bremer Straße 31  26135 Oldenburg  Tel.: 04 41 - 3 40 45 55  Fax:  04 41 - 3 40 45 56

mit örtlichen Bauvorschriften über Gestaltung


